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§ 1 Einleitung

I. Problemstellung

Das Verhältnis von Kirchen und Gewerkschaften zueinander hat sich seit Be-
stehen der Bundesrepublik verändert. Noch in frühen Jahren konnten beide Insti-
tutionen nicht erkennen, dass sie etwas miteinander gemein hätten und standen
sich weitgehend ablehnend gegenüber1. Im Laufe der Zeit hat sich dieses Ver-
hältnis etwas entspannt. In Teilen sieht man sich nunmehr als Verbündete, die
sogar zusammen für gemeinsame Werte eintreten2. Auch momentan wird gezielt
nach Verbindendem gesucht3. Und in der Tat ist auch Gemeinsames vorhanden4:
Trotz der unterschiedlichen Wurzeln und Traditionen beider Institutionen, die
sich freilich auf die Grundüberzeugungen von Kirchen und Gewerkschaften aus-
wirken, verfolgen sie doch beide Werte und Ziele wie Menschenwürde, Gerech-
tigkeit, bessere gesellschaftliche Teilhabe oder stärkeren gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt5.

Dieses mitunter kooperative Verhältnis könnte einer echten Belastungsprobe
unterzogen werden. Die Kirchen und besonders die Gewerkschaft ver.di haben
tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Rolle der Kirche als
Arbeitgeber6. Stein des Anstoßes ist das sogenannte kirchliche Arbeitsrecht, eine
Art Sonderarbeitsrecht, das die Kirchen für ihre Mitarbeiter zu Grunde legen.
Dieses wollen die Gewerkschaften so nicht mehr akzeptieren. Gegen das kirchli-
che Arbeitsrecht hat es in der jüngsten Vergangenheit größere gewerkschaftliche

1 v. Nell-Breuning, Gewerkschaftliche Monatshefte 24 (1973), 421 (421); zu den
möglichen Gründen des schwierigen Verhältnisses Hengsbach, Gewerkschaftliche Mo-
natshefte 42 (1991), 283 (283–287) sowie Meyer, Gewerkschaftliche Monatshefte 42
(1991), 281 (281 f.).

2 Hierzu und zu gemeinsam durchgeführten Maßnahmen etwa Hengsbach, Gewerk-
schaftliche Monatshefte 42 (1991), 283 (291–294); Weiser, Gewerkschaftliche Monats-
hefte 42 (1991), 294 (298 f.).

3 So etwa auf der Tagung „Gewerkschaften und Kirche. Akteure im gesellschaft-
lichen Wandel“, Tagungsbericht abgedruckt in ZMV 2012, 21 f.

4 Präses Schneider und DGB-Bundesvorsitzender Sommer sehen mehr Gemeinsames
als Trennendes, vgl. hierzu ZMV 2012, 21 (22).

5 Vgl. etwa den Tagungsbericht zur Tagung Gewerkschaften und Kirche. Akteure im
gesellschaftlichen Wandel, ZMV 2012, 21 (21).

6 Vgl. hierzu auch den Beschluss des DGB-Bundesvorstandes, abrufbar unter http:/ /
www.dgb.de/bw/themen/++co++a767b2fa-f399-11e1-8b78-00188b4dc422; abgerufen am
18.07.2013.



Protestmaßnahmen gegeben, weitere sollen folgen7. Angesichts der heftigen und
in scharfem Tonfall geführten Auseinandersetzung erscheint es möglich, dass
sich das Verhältnis zueinander ein Stück weit eintrüben könnte. So wird den Kir-
chen von gewerkschaftlicher Seite mitunter eine vordemokratische Praxis vorge-
worfen8. Erklärtes Ziel der Gewerkschaft ver.di ist in diesem Zusammenhang
nichts Geringeres als die Beseitigung der Sonderstellung der Kirche als Arbeit-
geber, die sie gegenwärtig innehat9.

1. Einordnung und Darstellung des Problems

Dass die Kirchen eigenständige Regelungen zur Ordnung der Arbeitsverhält-
nisse treffen dürfen, wird in der neueren rechtswissenschaftlichen Diskussion
kaum mehr bestritten; erhebliche Uneinigkeit besteht aber in Bezug auf die
Reichweite ihrer Regelungsbefugnis10. Juristisch begründen die Kirchen die Be-
fugnis zur Beschreitung ihres Sonderwegs mit dem kirchlichen Selbstbestim-
mungsrecht, das sich aus Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 III 1 WRV ergibt. Aus
dem Recht der Kirchen, in den Schranken des für alle geltenden Gesetzes die
eigenen Angelegenheiten selbstverantwortlich zu regeln, ergibt sich für die Kir-
chen auch die Befugnis, die Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse an die Beson-
derheiten anzupassen, die sich aus dem Bekenntnis und dem kirchlichen Auftrag
ergeben.

Dies führt unter anderem dazu, dass die Kirchen ihren Mitarbeitern Vorgaben
hinsichtlich der Loyalität auferlegen oder eine private Lebensführung einfordern,
die mit dem religiösen Bekenntnis im Einklang steht. Dies wird von der Kirche
zur Sicherstellung ihrer Glaubwürdigkeit für notwendig erachtet. Diese kirch-
lichen Vorgaben sind teilweise recht strikt und schränken mitunter persönliche
Freiheiten der Mitarbeiter nicht unerheblich ein: Sofern sich etwa ein von der
Kirche beschäftigter Arzt in der Öffentlichkeit gegen kirchliche Auffassungen
wendet, indem er beispielsweise das absolute Verbot des Schwangerschaftsab-
bruchs in Frage stellt, muss er damit rechnen, entlassen zu werden11. Gleichfalls
droht geschiedenen Mitarbeitern der katholischen Kirche, die erneut heiraten,
eine Kündigung.

Dieses kirchliche Sonderarbeitsrecht findet auch in der medialen Berichterstat-
tung mehr und mehr Beachtung und wird von Teilen der Öffentlichkeit zuneh-
mend in Frage gestellt. Intensive und bundesweite Berichterstattung im Fern-

18 § 1 Einleitung

7 Vgl. etwa die Fallanalysen bei Lührs, Die Zukunft, S. 185–213.
8 Bsirske, in: Bsirske/Paschke/Schukart-Witsch, Streiks in Gottes Häusern, S. 7 (7).
9 Bsirske, in: Bsirske/Paschke/Schukart-Witsch, Streiks in Gottes Häusern, S. 7 (8).
10 Hammer, Kirchliches Arbeitsrecht, S. 66.
11 Vgl. hierzu BVerfG, Beschl. v. 04.06.1985 – 2 BvR 1703/83, 2 BvR 1718/83,

2 BvR 856/84, BVerfGE 70, 138 (172).



sehen erfolgte beispielsweise anlässlich der Entlassung der Leiterin eines von der
katholischen Kirche in Königswinter getragenen Kindergartens12. Sie hatte nach
der Trennung von ihrem Ehemann einen neuen Partner gefunden und war deswe-
gen entlassen worden. Gegen diese Kündigung durch die katholische Kirche lief
die Elternschaft Sturm. Zwar konnte sie nicht die Rücknahme der Kündigung
erreichen. Stattdessen hat sie bewirkt, dass die Kommune, die der katholischen
Kirche die Trägerschaft des Kindergartens übertragen hatte, den Vertrag mit der
Kirche kündigte. Nunmehr wird der Kindergarten in evangelischer Trägerschaft
betrieben und weiterhin von derselben Erzieherin geleitet. Auch Teile der Politik
lehnen das kirchliche Sonderarbeitsrecht ab13.

Das kirchliche Arbeitsrecht beschränkt sich allerdings nicht nur auf das Indi-
vidualarbeitsrecht. Auch der kollektive Bereich ist Besonderheiten unterworfen.
Aktuell von großer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Frage nach ei-
nem Streikrecht kirchlicher Mitarbeiter, das die Kirchen für alle Beschäftigten
ausschließen. Hierbei geht es nicht um Ordensleute oder Kirchenbeamte wie
Geistliche, sondern um einen Ausschluss des Streikrechts derjenigen Mitarbeiter,
die aufgrund eines Arbeitsvertrages angestellt sind, wie beispielsweise Verwal-
tungsmitarbeiter, Sekretärinnen oder Reinigungskräfte.

Die Frage nach der Zulässigkeit des im kirchlichen Dienst bestehenden Streik-
verbotes ist wohl die umstrittenste Frage des kirchlichen Arbeitsrechts14. Wäh-
rend die Kirchen der Auffassung sind, dass ein Streik nicht zum Wesen des kirch-
lichen Dienstes passe, und ihn deshalb verbieten, berufen sich die Gewerkschaften
auf das Grundrecht der Koalitionsfreiheit. Daraus leite sich das Recht her, Tarif-
verträge abzuschließen und diese notfalls auch mit Streiks zu erzwingen. Weil die
Kirche tariffähig sei, gelte dies auch für sie. Der Konflikt um Tarifverträge und
Streikrecht schwelt schon seit Jahren. Bereits im Jahre 2001 wurde ein Rechts-
gutachten, das die Gewerkschaft ÖTV zu dieser Fragestellung in Auftrag gegeben
hatte, veröffentlicht, das zu dem Ergebnis gelangt, dass Tarifverträge in kirch-
lichen Einrichtungen notfalls auch durch Streiks erzwungen werden können15.

2. Relevanz und Aktualität des Problems

Die Frage nach der Zulässigkeit des Streikverbotes ist von hoher Aktualität.
Nachdem die Kirchen seit Bestehen der Bundesrepublik nicht von Arbeitskämp-
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12 Fernsehbeitrag abrufbar unter http://www.ardmediathek.de/das-erste/reportage-do
kumentation/die-story-im-ersten-gott-hat-hohe-nebenkosten?documentId=12580180; ab-
gerufen am 03.06.2013; siehe hierzu ebenfalls http:/ /www.kurzebeinekurzewege.de/kin
dergarten-koenigswinter/; abgerufen am 03.06.2013.

13 Vgl. etwa den Antrag der Fraktion Die Linke „Grundrechte der Beschäftigten von
Kirchen und kirchlichen Einrichtungen stärken“, BT-Drucks. 17/5523.

14 So Bischoff/Hammer, AuR 1995, 161 (167); Klumpp, KuR 2012, 176 (180).
15 Kühling, AuR 2001, 241–250.


